
Amtsblatt für den Landkreis Starnberg Nummer 21 

Dienstag, 22. Mai 1984 

V e r o r d n u n g  
des Landkreises Stmnberg über den Schutz des Würmtales 

und von Landschaftsteilen beiderseits der Würm 
(Wiirmtalschutzverordnung) 

Der Landkeis Starnberg erläßt aufgrund von Art. 10 Abs. 2 
in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 Nr. 3 und Art. 45 Abs. 2 
Satz 1 des  Gesetzes über den Schutz der Natur, die Pflege der 
Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayer. Na- 
turschutzgesetz -BayNatSchG-) in der Fassung der Be- 
kanntmachung vom 10. Oktober 1982 (GVBl. S. 874), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 6. Dezember 1983 (GVB1. S. 1043), 
folgende m i t  Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 11. 
Mai 1984 Az. 820-8623-16182 genehmigte Verordnung: 

Schutzgegenstand 

(1.) Die in 5 2 beschriebenen und abgegrenzten Landschafts- 
teile i m  Bereich des Landkreises Starnberg werden unter 
der Eezeichnung ,,Würmtalschutzgebiet" in den in 5 2 nä- 
her bezeichneten Grenzen als Landschaftsschutzgebiet ge- 
schützt. 

(2.) Die gaeschützten Landschaftsteile umfassen 

a) d a s  WürmtaP zwischen Starnberg und Gauting einschl. 
d e r  beiderseitigen Hangrücken und die angrenzenden 
Wälder, insbesondere den Königswieser Forst und 
Teile des Forstenrieder Parkes; 

b) d i e  Würm und den Höhenzug östlich der Würm zwi- 
schen Gauting und Krailling unter Einschluß des im 
Landkreis Starnberg gelegenen Teiles des Forst Ka- 
sten. 

Schutzgebietsgrenzen 

(1.) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von 866 ha 
und Liegt im Gebiet der Stadt Starnberg, Gemarkungen 
Starnberg, Hanfeld, Leutstetten, Percha und Wangen; Ge- 
meinde Gauting, Gemarkungen Gauting, Oberbrunn, Un- 
terbrunn, Buchendorf und des gemeindefreien Gebietes 
Unterbrunn; Gemeinde Krailling, Gemarkung Krailling. 

(2.) Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes verläuft wie 
folgt: 
a) Von der Würmbrücke in Percha in östlicher Richtung 

entlang der nördlichen Grenze des Weges F1.-Nr. 22314 
der Gemarkung Percha 120 m weit. Sie biegt dann 
nach Norden ab und verläuft in gerader Linie, 170 m 
b i s  zur Südgrenze des Grundstücks F1.-Nr. 212 der Ge- 
markung Percha. Sie folgt dieser Grundstücksgrenze 
in östlicher Richtung Ca. 115 m, worauf sie erneut nach 
Norden abbiegt, bis zur südlichen Grundstücksgrenze 
d e s  Grundstücks F1.-Nr. 215 der Gemarkung Percha. 
S i e  verläuft auf dieser Grundstücksgrenze nach Osten, 
b i s  zur „Helmatshausener Straße", folgt dieser dem 
„Birkenweg" und dem Wanderweg in Richtung Leut- 
stetten bis zur südlichen Grundstücksgrenze des 
Grundstückes F1.-Nr. 22816, Gemarkung Percha. 

S i e  folgt dieser Grundstücksgrenze sowie den westli- 
chen Grenzen der Grundstücke F1.-Nrn. 280 und 284, 
Gemarkung Percha nach Süden bis zur Bundesstraße 2. 
D i e  Grenze des LSG folgt der nördlichen Seite der 
Bundesstraße 2 bis zur südwestl. Ecke des Grundstük- 
k e s  F1.-Nr. 35216 der Gemarkung Wangen und verläuft 
a u f  dessen Nordgrenze und der Nordseite der Straße 
Wangen-Percha in östlicher Richtung bis sie auf die 
Grenze des Landschaftsschutzgebietes ,,Starnberger 
See-Ost" trifft. Dieser folgt sie unter Umgehung von 
Wangen in nördlicher und östlicher Richtung, bis die 
Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes ,,Starnber- 
g e r  See-Ost" auf die Westseite der Olympiastraße 
trifft. Von hier folgt sie der Westseite der Olympia- 
straße nach Norden. 

A n  der nordöstlichen Ecke des Grundstückes F1.-Nr. 
579 der Gemarkung Wangen biegt die Grenze nach 
Nordwesten ab (Landkreisgrenze). Sie folgt der Land- 
kreisgrenze bis zum Friederiken Geräumt. 

Von dort führt sie entlang dem Südrand der Rodung 
Buchendorf (Waldrand und Südgrenze der F1.-Nrn. 
107, 125, 128, 129, 133, 145, 143, 142, 138, 147, 155, 15611, 
156, 157, 158, 159 und 160 der Gemarkung Buchendorf) 
bis  zum Weg Buchendorf - Reismühle, sogenanntes 
Milchstraßl (F1.-Nr. 1026, Gemarkung Gauting). Die 
Grenze überschreitet diesen Weg entlang der Gemar- 
kungsgrenze BuchendorfIGauting in nördlicher Rich- 
t u n g  und schwenkt dann, dem Rand des Gemeindewal- 
d e s  Gauting (F1.-Nr. 1108, Gemarkung Gauting) fol- 
gend nach Nordwesten bis zur Obertaxetstraße. 

D i e  Obertaxetstraße wird überquert. Der Grenzverlauf 
folgt der Südgrenze des Grundstücks FI.-Nr. 1069, Ge- 
markung Gauting nach Westen zum Höhenweg hin. 
D i e  Grenze verläuft an der Westseite des Höhenweges 
nach  Nordosten und folgt dann den südöstlichen 
Grundstücksgrenzen der Grundstücke F1.-Nrn. 105513 
u n d  105512, Gemarkung Gauting, sowie der westlichen 
Grundstücksgrenze des Grundstücks F1.-Nr. 108211, 
Gemarkung Gauting, nach Norden bis zum westlichen 
Ende  des Weges „Am Gockelberg". In Höhe der Nord- 
ost-Ecke des Grundstücks F1.-Nr. 1081/1, Gem. Gauting, 
biegt die Grenze nach Nordosten bis hin zur Buchen- 
dorfer Straße ab. 

Die  Grenze führt an der Südseite der Buchendorfer 
Straße bis zum Waldrand, der auf dem Grundstück 
F1.-Nr. 945, Gem. Gauting, beginnt und folgt diesem 
Waldrand am Hangfuß nach Süden zum Reismühler- 
w e g  und diesem zu seiner Einmündung in die Leut- 
stettener Straße. 

Der Südseite der Leutstettener Straße folgt sie nach 
Siiden bis zur Brücke über die Würm bei der Reis- 
mühle. Hier wendet sich die Grenze wieder nach Nor- 
d e n  entlang dem östlichen Ufer der Würm, wo sie in 
Hohe der Norderenze des Grundstücks F1.-Nr. 1151. 
Gern. Gauting, die Würm nach Westen überquert. SO: 

d a n n  folet die Grenze des Landschaftsschutzgebietes 
d e r  ~angoberkante  der Flutmulde auf dem Grund- 
stEck F1.-Nr. 1151, Gem. Gauting. 

Verlängert man die Nordost-Grenze des Grundstücks 
F1. -Nr. 1149, Gem. Gauting, in einer geraden Linie nach 
Narden noch, so biegt am Schnittpunkt dieser Linie 
m i t  der Hangoberkante der Flutmulde die Grenze des 
Landschaftsschutzgebietes entlang dieser Linie nach 
Südosten ab, um der Nordostgrenze des Grundstücks 
F1.-Nr. 1149, Gem. Gauting, nach Südosten und weiter 

über die Würm, bis 12 m westlich des sogenannten Alt- 
baches zu folgen. 

Ab hier verläuft die Grenze in einem Abstand von 12 
m westlich und nördlich parallel zum Altbach bis zur 
Würm. 

Hier folgt sie dem süd-östlichen Ufer der Würm nach 
Süd-Westen und schwenkt Ca. 40 m hinter der Insel 
F1.-Nr. 1146, Gem. Gauting, nach Nordwesten ab, wo 
sie nördlich des Holzlagerplatzes der Reismühle auf 
den Weg trifft, der auf der Westseite der Würm von 
der Reismühle nach Süden führt. Sie folgt diesem Weg 
nach Norden und weiter dem Weg von der Reismühle 
zur Staatsstraße 2063, die auf Höhe der Hauser Straße 
überquert wird und an deren Südrand sie bis zur 
westlichsten Ecke des Grundstücks F1.-Nr. 1205, Gem. 
Gauting, kommt. 

Hier biegt die Grenze zur nördlichsten Ecke des Grund- 
stücks F1.-Nr. 121113 der Gemarkung Gauting ab. Sie 
folgt der Nord- und Westseite des Grundstücks, um 
unter Umgehung der Bebauung südlich des St.-U1- 
richsweges - insbesondere unter Freilassen einer Bau- 
zeile mit Ca. 30 m Tiefe auf den unbebauten Grund- 
stücken F1.-Nrn. 1212 und 1213 der Gemarkung Gauting 
parallel zum St.-Ulrichsweg - entlang der östlichen 
Seite der S-Bahnlinie nach Süden zu führen. 

Die Grenze folgt am Südende der Bebauung von Kö- 
nigswiesen dem Waldrand nach Nordwesten, über- 
quert die ,,Hauser Straße" und biegt 50 m nördlich der 
südlichsten Grundstücksecke des Grundstücks F1.-Nr. 
1249 Gem. Gauting, von dessen westlicher Grund- 
stücksgrenze nach Nordosten ab und führt in gerader 
Linie zur südlichen Grundstücksecke des Grundstücks 
F1.-Nr. 124615, Gem. Gauting. Sie folgt dann der west- 
lichen Grundstücksgrenze der Grundstücke F1.-Nrn. 
124615 und 124616, Gem. Gauting, nach Norden bis zum 
Grundstück 125011, Gem. Gauting. Sie folgt dieser 
Grundstücksgrenze nach Osten und Norden, umläuft 
das Grundstück F1.-Nr. 126315, Gem. Gauting, nach 
Westen und Norden zur ,,Mühlstraße", an deren Nord- 
seite sie nach Westen zur südlichen Grundstücksecke 
des Grundstücks F1.-Nr. 1262, Gem. Gauting, führt. Sie 
folgt der südöstlichen Grenze dieses Grundstückes 
nach Nordosten und dort entlang des Waldrandes zur 
S-Bahnlinie. 

Von dort aus bildet der Waldrand die Grenze, die nach 
Norden und Westen verläuft, bis der Waldrand auf 
den Weg F1.-Nr. 466, Gem. Gauting, trifft. Diesem 
folgt sie an seiner Südseite nach Westen, bis er auf das 
Grundstück F1.-Nr. 1281, Gem. Gauting, trifft, dessen 
Grenzverlauf sie in südlicher und westlicher Richtung 
folgt, bis sie auf die Grenze des Grundstücks F1.-Nr. 
47313 der Gemarkung Unterbrunn trifft, dessen Gren- 
ze sie in westlicher, südlicher und dann nördlicher 
Richtung folgt. 

Die Grenze verläuft ab der westlichen Ecke des 
Grundstücks F1.-Nr. 37313, Gem. Unterbrunn, der Süd- 
grenze des Grundstücks F1.-Nr. 1311 der Gemarkung 
Gauting nach Westen und weiter in westlicher Rich- 
tung der Südgrenze des Grundstücks F1.-Nr. 1281, 
Gem. Gauting, bis diese wieder nach Norden abbiegt. 
Hier wendet sich die Schutzgebietsgrenze nach Süden 
und der Waldrand bildet die westliche Grenze des 
Schutzgebietes, bis dieser im Gebiet der Stadt Starn- 
berg auf die ,,Hanfelder Straße" trifft. 

An der nordöstlichen Seite der ,,Hanfelder Straße" 
verläuft die Grenze in südlicher Richtung, folgt dann 
der südlichen und östlichen Grenze des Grundstücks 
F1.-Nr. 267, Gem. Starnberg, zur nordöstlichen Grenze 
des Grundstücks F1.-Nr. 96917, Gem. Starnberg, folgt 
dieser Grenze nach Norden bis zum Grundstück F1.-Nr. 
976, Gem. Starnberg. 

Dem Grenzverlauf dieses Grundstücks folgt die 
Schutzgebietsgrenze in östlicher und dann nördlicher 
Richtung. 

Am nördlichsten Punkt des Sportplatzes der Spielver- 
einigung Starnberg biegt die Grenze in südöstlicher 
Richtung ab und folgt dem Sportplatzgelände weiter 
in südwestlicher Richtung. Das Schutzgebiet schließt 
den Waldgürtel zwischen der „Egerer Straße" und der 
Straße ,,Am Hochwald" mit ein, ebenso das diesem 
Waldgürtel gegenüberliegende Gebiet südwestlich der 
Hanfelder Straße, begrenzt durch die Gemarkungs- 
grenze Söcking - Starnberg im Westen und einer ge- 
dachten Gerade, ausgehend vom südlichsten Punkt des 
Grundstücks F1.-Nr. 650 der Gemarkung Starnberg zur 
Kilometermarkierung 2 der Hanfelder Straße. 

Die Grenze folgt dann der rückwärtigen Grenze der 
Baugrundstücke nördlich der Hofbuchetstraße (F1.-Nr. 
968135-40, Gemarkung Starnberg) und biegt dem Weg 
,,Am Hofbuchet" entsprechend nach Norden ab, um un- 
ter Umgehung der Schießanlage entlang dem Wald- 
rand zur „Schießstättstraße" zu führen. 

Von hier aus folgt die Schutzgebietsgrenze den Grund- 
stücksgrenzen des Grundstücks F1.-Nr. 982, Gem. 
Starnberg, in östlicher und nördlicher Richtung, biegt 
unter Umgehung des Waldfriedhofes und der vorher- 
gesehenen Erweiterungsfläche nach Westen ab und 
überschreitet in Höhe der Südostecke des Grundstücks 
F1.-Nr. 1003, Gem. Starnberg, den Riedener Weg zur 
Bahnlinie hin. 

Entlang der Bahnlinie führt die Grenze nach Norden, 
bis sie auf das Grundstück F1.-Nr. 100312, Gem. Starn- 
berg, stößt. Hier wendet sie sich nach Osten und folgt 
den Südgrenzen der Grundstücke F1.-Nrn. 1038 und 
1043, Gem. Starnberg, nach Südosten, bis zum Ende der 
dortigen Bebauung, worauf sie der Grundstücksgren- 
ze folgend nach Südwesten zur Straße „Am Schloß- 
hölzl" abbiegt. 

Der Straße ,,Am Schloßhölzl" folgt sie an ihrer nörd- 
lichen Seite zur Kläranlage. Hier biegt sie, den west- 
lichen Grenzen der Grundstücke F1.-Nrn. 90812 und 
1043, Gem. Starnberg, folgend, nach Norden ab, bis 
zur ,,Moosstraße". Der nördliche Rand der „Moosstra- 
Re" bildet hier bis zur Würm die Grenze des Schutz- 
gebietes. Am westlichen Ufer der Würm richtet sich 
die Grenze nach Süden und später nach Westen, ent- 
sprechend den Grenzen des Grundstücks F1.-Nr. 90812, 
Gem. Starnberg. 

An der Nordwestecke des Grundstücks F1.-Nr. 90217, 
Gem. Starnberg, schwenkt die Grenze nach Südwesten 
ab und folgt dem Grenzverlauf der dortigen Grund- 
stücke bis zur Südwestecke des Grundstücks F1.-Nr. 

864, Gemarkung Starnberg. Hier verläuft die Grenze 
des Landschaftsschutzgebietes nach Südosten, entspre- 
chend der im ~ läche~nutzungs~lan  der ~ t a d t  ~ t ä r n -  
berg, genehmigt mit Schreiben der Regierung von 
Oberbayern vom 27. 4. 1978 ausgewiesenen Fläche für 
die Westgrenze des Grundstücks F1.-Nr. 828, Gemar- 
kung Starnberg, trifft. 

Die westlichen Grenzen der Grundstücke F1.-Nrn. 828 
und 827, Gem. Starnberg, sind die Grenze des Schutz- 
gebietes nach Süden hin bis zum Weg F1.-Nr. 823120, 
Gem. Starnberg, an dessen nördlicher Seite die Gren- 
ze nach Osten zur Würm führt. 

Vom Schutzgebiet ausgenommen ist im Bereich der 
Stadt Starnberg, Gemarkung Leutstetten, ein Gebiet, 
das durch die nachstehend beschriebenen Grenzen 
eingeschlossen wird: 

Beginnend im Westen an der Bebauung an der Nord- 
seite der ,,Altostraßeu (F1.-Nr. 7311, Gem. Leutstetten), 
läuft die Grenze nach Norden und wendet sich nörd- 
lich der nachfolgend genannten Grundstücke nach 
Osten (F1.-Nrn. 73, 71, 70 zu 71, 63, 62, 12312, 13414, 
6011. 56, 54, 132. 133. 134, 13412 U. 52. Gem. Leutstetten), 
bis kie entlang 'der 'weshhen Grenze des ~rundstücks 
F1.-Nr. 52. Gem. Leutstetten, nach Süden verlaufend 
auf die ,,~ltostraße" trifft. Dieser folgt sie nach Sü- 
den. 

Vom Scheitelpunkt der Kurve der ,,Altostraße" im 
südlichen Teil des Grundstücks F1.-Nr. 489, Gem. 
Leutstetten, führt die Grenze in einer gedachten gera- 
den Linie nach Südwesten zur Nordostecke des Grund- 
stücks F1.-Nr. 45, Gem. Leutstetten. Hier folgt sie der 
östlichen und südlichen Grundstücksgrenze des 
Grundstücks F1.-Nr. 45, Gem. Leutstetten, nach Sü- 
den und Westen zum ,,Thierkopfweg", auf dessen 
Nordseite sie nach Norden zur ,,Altostraßea verläuft. 

Auf der Südseite der ,,Altostraße" biegt sie nach We- 
sten ab und wendet sich entlang der Westgrenze der 
Grundstücke FI.-Nr. 3614, 475 und 476, Gem. Leutstet- 
ten, nach Süden zur Südwestecke des Grundstücks F1.- 
Nr. 476, Gem. Leutstetten. Hier biegt sie entsprechend 
der Grundstücksgrenze nach Osten, Süden und wieder 
Osten ab, um an der Nordostecke des Grundstücks 
F1.-Nr. 306, Gem. Leutstetten, bis zur Südostecke des 
Grundstücks F1.-Nr. 30614, Gem. Leutstetten, erneut 
nach Süden abzubiegen. Hier wendet sie sich entspre- 
chend der Nordgrenze der Grundstücke F1.-Nrn. 31012, 
315, 32613, 32711, Gem. Leutsteiten, nach Osten und 
biegt an der Ostseite des Grundstücks F1.-Nr. 32711, 
Gem. Leutstetten, unter östlicher Umgehung des 
Grundstücks 45311 nach Süden bis zur ,,Wangener 
Straße" ab. 

Auf der Südseite der „Wangener Straße" verläuft die 
Grenze nach Westen und folgt der Ostgrenze des 
Grundstücks F1.-Nr. 33011, Gem. Leutstetten, nach Sü- 
den um der Südgrenze der Grundstücke F1.-Nrn. 33011, 
332 und 33, Gem. Leutstetten, nach Westen zu folgen. 
Von dort aus werden die Grundstücke F1.-Nrn. 335 und 
334, Gem. Leutstetten, in einer gedachten geraden Li- 
nie zur Südostecke des Grundstücks F1.-Nr. 299, Gem. 
Leutstetten, durchschnitten. 

Der Nordseite dieses Grundstückes sowie der Ost- und 
Nordseite des Grundstücks F1.-Nr. 295, Gem. Leutstet- 
ten, folgt die Grenze nach Westen, Norden und wieder 
Westen zu dem von Süden her kommenden Weg. Die- 
sem Weg und dem östlichen Weg im Schloßpark Leut- 
stetten (F1.-Nr. 17) folgt die Grenze hinter der Bebau- 
ung der „Wangener Straße" nach Norden, um an der 
Nordseite des Grundstücks F1.-Nr. 3313, Gemarkung 
Leutstetten, nach Osten zur „Wangener Straße" zu- 
rückzukehren. 

Auf der Westseite der ,,Wangener Straße" verläuft die 
Grenze nach Norden zur „Altostraße", deren Südseite 
sie nach Westen zum Ausgangspunkt der Beschrei- 
bung folgt. 

Vom Schutzgebiet ausgenommen ist außerdem im Be- 
reich der Stadt Starnberg, Gemarkung Wangen, das 
Gebiet des Sportplatzes am Wangener Gemeindeholz. 

b) Die Grenze beginnt in Grubmühl an der südlichen 
Ecke des Grundstücks F1.-Nr. 1464, Gemarkung Gau- 
ting, überquert die Würm in westlicher Richtung, bis 
zum Weg F1.-Nr. 709 U. 1468, Gem. Gauting, folgt diesem 
an seiner westlichen Seite nach Norden undumläuft die 
dortige Bebauung westlich, nördlich und östlich, um 
an der Nordostecke des Grundstücks F1.-Nr. 1464, Gem. 
Gauting, entlang der Ostseite der Würm nach Norden 
zu verlaufen. An der Südwestecke des Grundstücks 
F1.-Nr. 166312, Gem. Gauting, wird die Würm über- 
quert. Die Grenze verläuft auf der Grundstücksgrenze 
des Grundstücks F1.-Nr. 1470, Gem. Gauting, nach 
Nordosten, um dann nach Nordwesten abzubiegen und 
der Ostseite der Bahnlinie nach Südwesten zu folgen. 
Von der Nordwestgrenze des Grundstücks F1.-Nr. 1407, 
Gem. Gauting, biegt die Grenze 60 m nördlich der 
westlichsten Grundstücksecke des Grundstücks F1.-Nr. 
1604, Gem. Gauting, in einem Kreisbogen nach Süd- 
osten ab, durchquert die Grundstücke F1.-Nr. 1407 und 
1404, Gem Gauting, um 45 m östlich der Nordwestecke 
des Grundstücks 641, Gem. Gauting, auf die Südgren- 
ze des Grundstücks 1404, Gem. Gauting, zu treffen. Der 
Südgrenze dieses Grundstücks und des Grundstücks 
F1.-Nr. 74611, Gem. Gauting, folgt sie weiter in süd- 
östlicher Richtung. Westlich der Grundstücke F1.-Nrn. 
745 bis 741 verläuft die Grenze nach Süden und auf der 
Südgrenze des Grundstücks F1.-Nr. 741, Gem. Gauting, 
nach Osten. Hier wird die Würm nach Osten über- 
schritten. Der Grenzverlauf folgt der Würm an ihrer 
Ostseite nach Norden, bis die Grenze des Grundstücks 
F1.-Nr. 778, Gem. Gauting, nach Süden abzweigt. Hier 
verläuft die Grenze in gerader Linie nach Südosten, 
überquert die Planegger Straße und folgt der Südgren- 
ze des Grundstücks F1.-Nr. 717, Gem. Gauting, nach 
Südosten bis zur Westgrenze des Grundstücks F1.-Nr. 
784 Gem. Gauting. Dieser und den Ostgrenzen der 
Grundstücke F1.-Nrn. 1850 bis F1. Nr. 1852, Gemarkung 
Gauting, folgt sie nach Süden. 

AnschlieDend wird der Gautinger Friedhof östlich um- 
gangen. Die Grenze verläuft hier nach Süden, bis sie 
an der Nordwestecke des Grundstücks F1.-Nr. 874, 
Gem. Gauting, nach Osten abbiegt und der Südgrenze 
des Grundstücks F1.-Nr. 786, Gem. Gauting, unter öst- 
licher Umgehung des Wendehammers am Ende des 
Eremitenweges bis zum ,,Stockdorfer Weg" folgt. 

drefahl
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Hier wendet sie sich entsprechend der Gemarkungs- 
grenzen GautingIBuchendorf nach Norden und folgt 
dann der Südgrenze des Grundstücks F1.-Nr. 262, Ge- 
markung Buchendorf. Die weitere Grenze nach Osten 
und N~orden bis zur Landkreisgrenze bildet der Wald- 
rand. 

Der Grenzverlauf richtet sich entsprechend der Land- 
kreisgrenze nach Westen und Norden, bis zur Nordost- 
ecke des Grundstücks F1.-Nr. 140 der Gemarkung 
Krailling. Dieses Grundstück wird von der Grenze 
nach Westen und Südwesten umrundet. 

Die westliche Grenze des Grundstücks F1.-Nr. 142, 
Gem. Krailling. bildet - unterbrochen von der des 
Grundstücks F i : - ~ r .  148, Gem. Krailling. - den west- 
lichen Grenzverlauf nach Süden, bis die Grenze des 
Grundstücks F1.-Nr. 1550113, Gem. Gauting, erreicht 
ist. Der Grenzverlauf erfolgt nach Süden weiter am 
Hangfuß des vermarkteten Waldes, bis zur Nordost- 
ecke des Grundstücks F1.-Nr. 1478133, Gem. Gauting. 
Die Nordseite dieses Grundstücks bildet die Grenze bis 
zur ,,Gautinger Straße" im Westen, deren Ostseite die 
Fortsetzung der Grenze nach Süden ist. 

Unter Ausschluß der Grundstücke F1.-Nrn. 148015 und 
1464, Gen?. Gauting, sowie südlich des Zufahrtsweges 
zur Grubmühle, kehrt die Schutzgebietsgrenze an den 
Ausgangspunkt zurück. 

c) Vor bewaldeten Grundstücken gehört ein Streifen mit 
5 m Tiefe mit zum Schutzgebiet. Ausgenommen sind 
bebaute Grundstücke. 

(3.) Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes sind mit grü- 
ner Farbe in eine Karte M 1 : 5000 und eine Karte M 1 : 
25 000, beide ausgefertigt vom Landratsamt Starnberg am 
15. Mai 1984, eingetragen, die beim Landratsamt Starn- 
berg als unterer Naturschutzbehörde niedergelegt sind 
und auf die Bezug genommen wird. Maßgebend für den 
Grenzverlauf ist der Eintrag in die Karte M 1 : 5000. 

(4.) Die Karten werden bei der in Absatz 3. genannten Be- 
hörde archivmäßig verwahrt und sind dort während der 
Dienststunden allgemein zugänglich. 

Schutzzweck 

Zweck des Landschaftsschutzgebietes ist es, 

1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu erhalten 
insbesondere die natürlich mäandrierende Würm, mit derr 
Talraum und den begrenzenden Hängen, den geschlossener 
Waldbereich zwischen Starnberg und Krailling und die vor 
Wald eingeschlossenen Feuchtf6chen; 

2. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildei 
zu bewahren, insbesondere den Endmoränenwall dei 
Würmeiszeit, das Gletscherzungenbecken, das Flußtal unc 
die Wälder mit der artenreichen Fauna und Flora; 

3. die besondere Bedeutung für die Erholung zu gewährlei 
sten, insbesondere das Würmtalschutzgebiet als geschlos 
senes Wandergebiet von Bedeutung für die Naherholung zi 
erhalten. 

Verbote 

In dem in (3 P bezeichneten Schutzgebiet ist es verboten, Ver 
änrclerungen vorzunehmen, die geeignet sind, dem Schutzzwecl 
((3 J) zuwiderzulaufen, insbesondere die Leistungsfähigkeit de 
Naturhaushaltes zu vermindern, den Naturgenuß zu beein 
trächtigen, das Landschaftsbild zu verunstalten, den besonde 
ren Erholungswert des Gebietes für die Allgemeinheit zi 
schmälern od~er die diese Folgen mit Sicherheit erwarten lasser 

(3 5 
Erlaubnis 

(1.) Der naturschutzrechtlichen Erlaubnis des Landratsamte 
Starnberg als untere Naturschutzbehörde bedarf, wer ir 
Landschaftsschutzgebiet beabsichtigt 

1. bauliche Anlagen aller Art (Art. 2 Abs. 1 Bayer. Bau 
ordnung - EayBO) zu errichten, zu ändern oder ihr 
Nutzung zu ändern, auch wenn sie einer baurechtliche 
Genehmigung nicht bedürfen; hierzu zählen insbeson 
dere : 

a) Gebiiude (Art. 2 Abs. 2 BayBO), z. B. Wohnhäuse 
Wochenendhäuser, Boots- und Badehütten, Bude] 
Verkaufs- und Ausstellungsgegenstände, Gerätehül 
ten, Ställe, Bienenhäuser; 

bl Einfriedungen (Zäune) - ausgenommen die für dj 
' ~eidewirtschaft  oder den ~Örstbetrieb erforderl 

chen ortsüblichen Weide- und Kulturzäune; 

C) Veränderungen der Erdoberfläche durch Abgrabur 
gen oder Aufschüttungen, insbesondere die Erschlit 
ßung von Steinbrüchen, Kies-, Sand-, Lehm- odt 
Tongruben oder sonstige Erdaufschlüsse sowie Al 
schütthalden; 

2. Bild- und Schrifttafeln und Plakate anzubringen, so- 
weit sie nicht ausschließlich auf den Schutz der Land- 
schaft hinweisen, sich auf den Straßenverkehr und den 
Verkehr auf dem Wasser sowie auf die Flußeinteilung 
beziehen, als Ortshinweise oder Warntafeln dienen 
oder zulässige Wohn- oder Gewerbebezeichnungen an 
den Wohn- und Betriebsstätten selbst darstellen; 

3. Draht- oder Rohrleitungen zu errichten oder zu ändern, 
mit Ausnahme von 

a) Drahtleitungen, die dem Betrieb von elektrischen 
Weidezäunen dienen, 

b) Rohrleitungen, die zum Zwecke der Wasserversor- 
gung von Weidevieh verlegt werden, 

C) Wasserleitungen und Abwasserkanäle, die in beste- 
hende Straßen verlegt werden; 

4. in der freien Natur außerhalb der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Plätze mit Kraft- 
fahrzeugen aller Art zu fahren oder dort abzustellen; 
ausgenommen sind Fahrzeuge, die dem landwirtschaft- 
lichen und forstwirtschaftlichen Betrieb sowie der Ge- 
wässerunterhaltung dienen; ausgenommen sind weiter 
Fahrzeuge des Wasserwirtschaftsamtes im Rahmen der 
technischen Beaufsichtigung der Gewässer; 

5. außerhalb hierfür von der unteren Naturschutzbehörde 
zugelassenen Plätzen zu zelten oder Wohnwagen auf- 
zustellen; 

6. offene Feuer zu entzünden, insbesondere zu Grillen; 

7. außerhalb des Waldes Bäume, Sträucher oder Hecken 
zu roden, abzuschneiden, abzubrennen oder auf sonsti- 
ge Weise zu beseitigen; notwendige Pflege- und Erhal- 
tungsmaßnahmen sind erlaubnisfrei; 

8. Veränderungen an Teichen, Mooren, Wasserläufen oder 
am Uferbewuchs. die außerhalb laufender Unterhal- 
tungsrnaßnahmen liegen, sowie Veränderungen des 
Grundwasserstandes durch Gräben oder Drainagen 
vorzunehmen oder neue Gewässer herzustellen. ~ y ä -  
ben und Drainagen in  bereits intensiv und laufend 
landwirtschaftlich genutzten Flächen bedürfen keiner 
Erlaubnis nach dieser Verordnung; 

9. Streuwiesen und Feuchtflächen gem. Anlage zu Art. 6 
d) Abs. 1 Bayer. Naturschutzgesetz einer intensiveren 
landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen, insbesondere 
durch das Ziehen von Gräben und Drainagen; im übri- 
gen gilt Art. 6 d Abs. 1 BayNatSchG; 

10. Gegenstände, soweit sie nicht bereits unter das Abfall- 
beseitigungsgesetz fallen, an anderen als den hierfür 
zugelassenen Plätzen abzulagern. 

(2.) Die Erlaubnis ist, unbeschadet anderer Rechtsvorschriften 
zu erteilen, wenn die beabsichtigte Veränderung keine 
Beeinträchtigung im Sinne des (3 4 bewirkt. 

(3.) Wird die Erlaubnis mit ,Nebenbestimmungen erteilt, kanr 
eine Sicherheitsleistung verlangt werden. 

6 6 
Sonderregelung 

Unberührt von der Erlaubnispflicht nach (3 5 bleibt: 

1. Die rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fischerei. 

2. Die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Boden. 
nutzung, unabhängig davon gilt jedoch (3 5 Abs. 1 Nrn. 7, 1 
Satz 1 und 9. 

3. Die notwendigen Maßnahmen zur laufenden Unterhaltun) 
der Gewässer sowie der vorhandenen Entwässerungs- un( 
Vorflutgräben und Drainagen. 

4. Maßnahmen zur Unterhaltung und Erneuerung bestehen 
der Betriebs- und Verkehrsanlagen der Deutschen Bundes 
bahn im Sinne von (3 36 Bundesbahngesetz in der jeweil 
geltenden Fassung. 

5. Die Errichtung, Instandsetzung und Unterhaltung voi 
Fernmeldelinien der Deutschen Bundespost. 

6. Die Errichtung von notwendigen Anlagen der Versorgungs 
unternehmen sowie die notwendigen Maßnahmen zur Un 
terhaltung und Erneuerung der bestehenden Strom-, Gas- 
Wasserversorgungs- und Entwässerungseinrichtungen. 

7. Die Maßnahmen der Straßenbaulastträger zur Unterhal 
tung und Instandsetzung ihrer bestehenden Straßen sowi 
Maßnahmen, die sich aus der Verkehrssicherungspflicht er 
geben. 

8. Unberührt bleiben die zur Erhaltung der Funktionsfähig 
keit des Schutzgebietes notwendigen und von der Natur 
schutzbehörde angeordneten Uberwachungs-, Schutz- un 
Pflegemaßnahmen. 

Befreiungen 

(1) Von den Verboten des (3 4 kann im Einzelfall nach Maß 
gabe des Art. 49 BayNatSchG Befreiung erteilt werder 
wenn 

1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die Be- 
freiung erfordern oder 

2. der Vollzug der Bestimmung zu einer offenbar nicht be- 
absichtigten Härte führen würde und dle Abweichung 
mit den öffentlichen Belangen im Sinne des 
BayNatSchG, insbesondere mit den Bestimmungen des 
Würmtalschutzgebietes (3 3) vereinbar ist oder 

3. die Durchführung dkr Vorschrift zu einer nicht gewoll- 
ten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen 
würde. 

) Die Befreiung kann unter Auflagen, unter Bedingungen, 
widerruflich oder befristet erteilt werden. Zur Gewähr- 
leistung der Erfüllung dieser Nebenbestimmungen kann 
eine angemessene Sicherheitsleistung gefordert werden. 

Ordnungswidrigkeiten 

) Gemaß Art. 52 Abs. 1 Nrn. 3 und 6 BayNatSchG kann we- 
gen einer Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Deutsche Mark belegt werden, wer vor- 
sätzlich oder fahrlässig 

1. gegen die in (3 4 genannten Veränderungsverbote ver- 
stößt, 

2. - bauliche Anlagen errichtet oder ändert, 

- Bild- und Schrifttafeln und Plakate anbringt, 

- Draht- und Rohrleitungen errichtet oder ändert, 

- mit Kraftfahrzeugen aller Art fährt oder dort ab- 
stellt, 

- zeltet oder Wohnwagen aufstellt, 

- offene Feuer entzündet, 

- Bäume, Sträucher oder Hecken rodet, abschneidet, 
abbrennt oder auf sonstige Weise beseitigt, 

- Veränderungen an Teichen, Mooren, Wasserläufen 
oder am Uferwuchs, sowie Veränderungen des 
Grundwasserstandes durch Gräben und Drainagen 
vornimmt oder neue Gewässer herstellt, 

- Streuwiesen und Feuchtflächen einer intensiveren 
landwirtschaftlichen Nutzung zuführt, 

- Gegenstände lagert, 
ohne im Besitz der nach 3 5 Abs. 1 Nrn. 1-10 erforder- 
lichen Erlaubnis zu sein, 

3. vollziehbaren Nebenbestimmungen gem. 3 5 Abs. 3 und 
(3 7 Abs. 2, unter denen die Befreiung erteilt wurde, 
nicht nachkommt. 

'2) Daneben können nach Art. 53 BayNatSchG die durch die 
Ordnungswidrigkeit gewonnenen oder erlangten oder die 
zu ihrer Begehung gebrauchten oder dazu bestimmten 
Gegenstände einschließlich der bei der Ordnungswidrig- 
keit verwendeten Verpackungs- oder ~ e f ö r d e r u ~ g s m i t ~ l  
eingezogen werden. Es können auch Gegenstände einge- 
zogen werden, auf die sich die Ordnungswidrigkeit be- 
zieht. 5 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
anzuwenden. 

- 

§ 9 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekannt- 
machung im Amtsblatt für den Landkeris Starnberg in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Kreisverordnung über den Schutz des 
Würmtales und von Landschaftsteilen beiderseits der 
Würm (Würmtalschutzverordnung) vom 27. Februar 1964 
(Amtsblatt für den Landkreis Starnberg Nr. 21 vom 26. 
Mai 1964), geändert durch Verordnung vom 15. Dezember 
1976 (Amtsblatt für den Landkreis Starnberg Nr. 53 vom 
23. September 1976), außer Kraft. 

Starnberg, 15. Mai 1984 

Dr. W i d m a n n , Lsndrat 

L A N D R A T S A M T  S T A R N B E R G  

Dr. Rudolf W i d m a n n , Landrat 
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